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neue* Beweismittel erschlossen um! dadurch bisher nicht be-____
kannte Details und Zusammenhänge der Straftat bekannt werden. 
So entwickelt sich das Rckonstruktionsbild inner mehr zun 
wirklichkeitsgetreuen endgültigen Abbild dos aufzuklärenden 
Geschehens.
Oe neh r sich das _ Re ko ns t_ru_kt io ns bild c.'en Orig Ina lg c sch e he n
an nähert,_um so nohr_ist cs auch geeignet, die oben genannte
Funktion der Bestimmung.. des Wahrheitswortes neu bekannt wo r elen
de- r Inf orns t io ne n auszufüllen. Die Bestimmung des Wahrheits-
V: r» p ru e\k » w  I C s/ O erfolgt dabei im Unterschied zu der darGestellten rIstho-
de des Vergleichs mit einer anderen Information unter Einbe
ziehung ihres Zustandekommens in einer zweifachen Welse, und 
zw e r

> V
durch den Vergleich der betreffenden /Inf ô niia t io n mit 
dem bisher bereits gesicherten AbJ^lo?dor aufzuklärenden 
Straftat, d. h . mit den durch des^pftonstruktionsbild 
wieder zugänglichen, tatsächlich bereits der Vergangen
heit anoehcronden Geschei

^  % **
2. durch die sekundändha firiterien der inneren Logik und

Viidersprucha f rc/iheib des Rekonst ruktionsbildes ; also da
durch, daß sich, die Information komplikationslos in das 
bisherige gedankliche Abbild der Straftat einfügt oder 
nicht .

Es wurde oben dargestellt, wie tiefgründig die Klärung auf
tretender Widersprüche zu erfolgen hat.
Das Rekonstruktionsbild ist im Beweisprozeß kein Wundermittel,
Es ist ein Hilfsmittel zum Erkennen der objektiv existierenden 
Beziehungen zwischen den Beweismitteln, ihren Informationsge
halten und zwischen diesen und der aufzuklärenden und schritt
weise vor allen auf der Grundlage der Beweismittel rekonstruierten 
Straftat und ihren Zusammenhängen.
Es ist dadurch vor allem auch ein Spiegelbild des jeweils 
aktuellen Standes des Beweisführungsprozesses.
Die Gewißheit des Wahr hei t swe rt cs des Re Icon st ru k t i onsbildes 
ist ebenso wie bei jedem anderen Beweis vor allem durch die


